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See the notice on TED website

424510-2026 - Competition
Germany – Secondary school construction work – Glasdach Metall
OJ S 117/2026 19/06/2026
Contract or concession notice – standard regime
Works

1. Buyer

1.1.  Buyer
Official name: Vergabestelle Landeshauptstadt Stuttgart
Email: 65-8DLZBau@stuttgart.de
Legal type of the buyer: Body governed by public law, controlled by a local authority
Activity of the contracting authority: General public services

2. Procedure

2.1.  Procedure
Title: Glasdach Metall
Description: Pfosten-Riegel-Aufsatzkonstruktion Holz-Alu, Größe ca. 8,46 x 8,02m 32x 
Festverglasungen, Größe ca. 1,25 x 1,26m 4x RWA-Anlage mit Antrieb, Größe ca. 1,26 x 1,26
m microperforierte Folie als Sonnenschutz
Procedure identifier: c2fd1ed8-262f-4f66-aaeb-c5aa9c00fce5
Internal identifier: 3350_EU_210726
Type of procedure: Open
The procedure is accelerated: no

2.1.1.  Purpose
Main nature of the contract: Works
Main classification (cpv): 45214220 Secondary school construction work

2.1.2.  Place of performance
Town: Stuttgart, Albstr. 80
Postcode: 70597
Country subdivision (NUTS): Stuttgart, Stadtkreis (DE111)
Country: Germany

2.1.4.  General information
Legal basis: 
Directive 2014/24/EU
vob-a-eu -

2.1.6.  Grounds for exclusion
Sources of grounds for exclusion: Notice
Corruption: Entsprechend §6e EU VOB/A Der öffentliche Auftraggeber schließt ein 
Unternehmen zu jedem Zeitpunkt des Vergabeverfahrens von der Teilnahme aus, wenn er 
Kenntnis davon hat, dass eine Person, deren Verhalten nach Absatz 3 dem Unternehmen 
zuzurechnen ist, rechtskräftig verurteilt oder gegen das Unternehmen eine Geldbuße nach § 
30 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten rechtskräftig festgesetzt worden ist wegen einer 
Straftat nach: § 299 StGB (Bestechlichkeit und Bestechung im geschäftlichen Verkehr), §§ 
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299a und 299b StGB (Bestechlichkeit und Bestechung im Gesundheitswesen), § 108e StGB 
(Bestechlichkeit und Bestechung von Mandatsträgern), den §§ 333 und 334 StGB 
(Vorteilsgewährung und Bestechung), jeweils auch in Verbindung mit § 335a StGB 
(Ausländische und internationale Bedienstete), Artikel 2 § 2 des Gesetzes zur Bekämpfung 
internationaler Bestechung (Bestechung ausländischer Abgeordneter im Zusammenhang mit 
internationalem Geschäftsverkehr) Der Nachweis, auch über das Nichtvorliegen von 
Ausschlussgründen nach § 6e EU, kann wie folgt geführt werden: - durch die vom öffentlichen 
Auftraggeber direkt abrufbare Eintragung in die allgemein zugängliche Liste des Vereins für 
die Präqualifikation von Bauunternehmen e. V. (Präqualifikationsverzeichnis). Die im 
Präqualifikationsverzeichnis hinterlegten Angaben werden nicht ohne Begründung in Zweifel 
gezogen. Die Eintragung in ein gleichwertiges Verzeichnis anderer Mitgliedstaaten ist als 
Nachweis ebenso zugelassen. - eine Eigenerklärung des Bieters nach Formblatt 124 - als 
vorläufigen Nachweis auch eine Einheitliche Europäische Eigenerklärung (EEE).
Fraud: Entsprechend §6e EU VOB/A Der öffentliche Auftraggeber schließt ein Unternehmen 
zu jedem Zeitpunkt des Vergabeverfahrens von der Teilnahme aus, wenn er Kenntnis davon 
hat, dass eine Person, deren Verhalten nach Absatz 3 dem Unternehmen zuzurechnen ist, 
rechtskräftig verurteilt oder gegen das Unternehmen eine Geldbuße nach § 30 des Gesetzes 
über Ordnungswidrigkeiten rechtskräftig festgesetzt worden ist wegen einer Straftat nach: § 
263 StGB (Betrug), soweit sich die Straftat gegen den Haushalt der Europäischen Union oder 
gegen Haushalte richtet, die von der Europäischen Union oder in ihrem Auftrag verwaltet 
werden § 264 StGB (Subventionsbetrug), soweit sich die Straftat gegen den Haushalt der 
Europäischen Union oder gegen Haushalte richtet, die von der Europäischen Union oder in 
ihrem Auftrag verwaltet werden Der Nachweis, auch über das Nichtvorliegen von 
Ausschlussgründen nach § 6e EU, kann wie folgt geführt werden: - durch die vom öffentlichen 
Auftraggeber direkt abrufbare Eintragung in die allgemein zugängliche Liste des Vereins für 
die Präqualifikation von Bauunternehmen e. V. (Präqualifikationsverzeichnis). Die im 
Präqualifikationsverzeichnis hinterlegten Angaben werden nicht ohne Begründung in Zweifel 
gezogen. Die Eintragung in ein gleichwertiges Verzeichnis anderer Mitgliedstaaten ist als 
Nachweis ebenso zugelassen. - eine Eigenerklärung des Bieters nach Formblatt 124 - als 
vorläufigen Nachweis auch eine Einheitliche Europäische Eigenerklärung (EEE).
Participation in a criminal organisation: Entsprechend §6e EU VOB/A Der öffentliche 
Auftraggeber schließt ein Unternehmen zu jedem Zeitpunkt des Vergabeverfahrens von der 
Teilnahme aus, wenn er Kenntnis davon hat, dass eine Person, deren Verhalten nach Absatz 
3 dem Unternehmen zuzurechnen ist, rechtskräftig verurteilt oder gegen das Unternehmen 
eine Geldbuße nach § 30 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten rechtskräftig festgesetzt 
worden ist wegen einer Straftat nach: § 129 des Strafgesetzbuchs (StGB) (Bildung krimineller 
Vereinigungen) oder § 129b des Strafgesetzbuchs (Kriminelle Vereinigungen im Ausland). Der 
Nachweis, auch über das Nichtvorliegen von Ausschlussgründen nach § 6e EU, kann wie folgt 
geführt werden: - durch die vom öffentlichen Auftraggeber direkt abrufbare Eintragung in die 
allgemein zugängliche Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e. V. 
(Präqualifikationsverzeichnis). Die im Präqualifikationsverzeichnis hinterlegten Angaben 
werden nicht ohne Begründung in Zweifel gezogen. Die Eintragung in ein gleichwertiges 
Verzeichnis anderer Mitgliedstaaten ist als Nachweis ebenso zugelassen. - eine 
Eigenerklärung des Bieters nach Formblatt 124 - als vorläufigen Nachweis auch eine 
Einheitliche Europäische Eigenerklärung (EEE).
Terrorist offences or offences linked to terrorist activities: Entsprechend §6e EU VOB/A Der 
öffentliche Auftraggeber schließt ein Unternehmen zu jedem Zeitpunkt des Vergabeverfahrens 
von der Teilnahme aus, wenn er Kenntnis davon hat, dass eine Person, deren Verhalten nach 
Absatz 3 dem Unternehmen zuzurechnen ist, rechtskräftig verurteilt oder gegen das 
Unternehmen eine Geldbuße nach § 30 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten 



424510-2026 Page 3/12

rechtskräftig festgesetzt worden ist wegen einer Straftat nach: § 129a StGB (Bildung 
terroristischer Vereinigungen) oder § 129b StGB (terroristische Vereinigungen im Ausland) 
Der Nachweis, auch über das Nichtvorliegen von Ausschlussgründen nach § 6e EU, kann wie 
folgt geführt werden: - durch die vom öffentlichen Auftraggeber direkt abrufbare Eintragung in 
die allgemein zugängliche Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e. V. 
(Präqualifikationsverzeichnis). Die im Präqualifikationsverzeichnis hinterlegten Angaben 
werden nicht ohne Begründung in Zweifel gezogen. Die Eintragung in ein gleichwertiges 
Verzeichnis anderer Mitgliedstaaten ist als Nachweis ebenso zugelassen. - eine 
Eigenerklärung des Bieters nach Formblatt 124 - als vorläufigen Nachweis auch eine 
Einheitliche Europäische Eigenerklärung (EEE).
Business activities are suspended: Entsprechend § 6e EU Abs. 6 Nr. 2 kann unter 
Berücksichtigung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit ein Unternehmen zu jedem 
Zeitpunkt des Vergabeverfahrens von der Teilnahme an einem Vergabeverfahren 
ausgeschlossen werden, wenn sich das Unternehmen im Verfahren der Liquidation befindet 
oder seine Tätigkeit eingestellt hat. Der Nachweis, auch über das Nichtvorliegen von 
Ausschlussgründen nach § 6e EU, kann wie folgt geführt werden: - durch die vom öffentlichen 
Auftraggeber direkt abrufbare Eintragung in die allgemein zugängliche Liste des Vereins für 
die Präqualifikation von Bauunternehmen e. V. (Präqualifikationsverzeichnis). Die im 
Präqualifikationsverzeichnis hinterlegten Angaben werden nicht ohne Begründung in Zweifel 
gezogen. Die Eintragung in ein gleichwertiges Verzeichnis anderer Mitgliedstaaten ist als 
Nachweis ebenso zugelassen. - eine Eigenerklärung des Bieters nach Formblatt 124 - als 
vorläufigen Nachweis auch eine Einheitliche Europäische Eigenerklärung (EEE).
Money laundering or terrorist financing: Entsprechend §6e EU VOB/A Der öffentliche 
Auftraggeber schließt ein Unternehmen zu jedem Zeitpunkt des Vergabeverfahrens von der 
Teilnahme aus, wenn er Kenntnis davon hat, dass eine Person, deren Verhalten nach Absatz 
3 dem Unternehmen zuzurechnen ist, rechtskräftig verurteilt oder gegen das Unternehmen 
eine Geldbuße nach § 30 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten rechtskräftig festgesetzt 
worden ist wegen einer Straftat nach: § 89c StGB (Terrorismusfinanzierung) oder wegen der 
Teilnahme an einer solchen Tat oder wegen der Bereitstellung oder Sammlung finanzieller 
Mittel in Kenntnis dessen, dass diese finanziellen Mittel ganz oder teilweise dazu verwendet 
werden oder verwendet werden sollen, eine Tat nach § 89a Absatz 2 Nummer 2 StGB zu 
begehen § 261 StGB (Geldwäsche; Verschleierung unrechtmäßig erlangter Vermögenswerte) 
Der Nachweis, auch über das Nichtvorliegen von Ausschlussgründen nach § 6e EU, kann wie 
folgt geführt werden: - durch die vom öffentlichen Auftraggeber direkt abrufbare Eintragung in 
die allgemein zugängliche Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e. V. 
(Präqualifikationsverzeichnis). Die im Präqualifikationsverzeichnis hinterlegten Angaben 
werden nicht ohne Begründung in Zweifel gezogen. Die Eintragung in ein gleichwertiges 
Verzeichnis anderer Mitgliedstaaten ist als Nachweis ebenso zugelassen. - eine 
Eigenerklärung des Bieters nach Formblatt 124 - als vorläufigen Nachweis auch eine 
Einheitliche Europäische Eigenerklärung (EEE).
Assets being administered by liquidator: Entsprechend § 6e EU Abs. 6 Nr. 2 kann unter 
Berücksichtigung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit ein Unternehmen zu jedem 
Zeitpunkt des Vergabeverfahrens von der Teilnahme an einem Vergabeverfahren 
ausgeschlossen werden, wenn über das Vermögen des Unternehmens ein Insolvenzverfahren 
beantragt oder eröffnet worden ist oder die Eröffnung eines solchen Verfahrens mangels 
Masse abgelehnt worden ist. Der Nachweis, auch über das Nichtvorliegen von 
Ausschlussgründen nach § 6e EU, kann wie folgt geführt werden: - durch die vom öffentlichen 
Auftraggeber direkt abrufbare Eintragung in die allgemein zugängliche Liste des Vereins für 
die Präqualifikation von Bauunternehmen e. V. (Präqualifikationsverzeichnis). Die im 
Präqualifikationsverzeichnis hinterlegten Angaben werden nicht ohne Begründung in Zweifel 
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gezogen. Die Eintragung in ein gleichwertiges Verzeichnis anderer Mitgliedstaaten ist als 
Nachweis ebenso zugelassen. - eine Eigenerklärung des Bieters nach Formblatt 124 - als 
vorläufigen Nachweis auch eine Einheitliche Europäische Eigenerklärung (EEE).
Conflict of interest due to its participation in the procurement procedure: Entsprechend § 6e 
EU Abs. 6 Nr. 5 kann unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit ein 
Unternehmen zu jedem Zeitpunkt des Vergabeverfahrens von der Teilnahme an einem 
Vergabeverfahren ausgeschlossen werden, wenn ein Interessenkonflikt bei der Durchführung 
des Vergabeverfahrens besteht, der die Unparteilichkeit und Unabhängigkeit einer für den 
öffentlichen Auftraggeber tätigen Person bei der Durchführung des Vergabeverfahrens 
beeinträchtigen könnte und der durch andere, weniger einschneidende Maßnahmen nicht 
wirksam beseitigt werden kann. Der Nachweis, auch über das Nichtvorliegen von 
Ausschlussgründen nach § 6e EU, kann wie folgt geführt werden: - durch die vom öffentlichen 
Auftraggeber direkt abrufbare Eintragung in die allgemein zugängliche Liste des Vereins für 
die Präqualifikation von Bauunternehmen e. V. (Präqualifikationsverzeichnis). Die im 
Präqualifikationsverzeichnis hinterlegten Angaben werden nicht ohne Begründung in Zweifel 
gezogen. Die Eintragung in ein gleichwertiges Verzeichnis anderer Mitgliedstaaten ist als 
Nachweis ebenso zugelassen. - eine Eigenerklärung des Bieters nach Formblatt 124 - als 
vorläufigen Nachweis auch eine Einheitliche Europäische Eigenerklärung (EEE).
Early termination, damages, or other comparable sanctions: Entsprechend § 6e EU Abs. 6 Nr. 
7 kann unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit ein Unternehmen zu 
jedem Zeitpunkt des Vergabeverfahrens von der Teilnahme an einem Vergabeverfahren 
ausgeschlossen werden, wenn das Unternehmen eine wesentliche Anforderung bei der 
Ausführung eines früheren öffentlichen Auftrags erheblich oder fortdauernd mangelhaft erfüllt 
hat und dies zu einer vorzeitigen Beendigung, zu Schadensersatz oder zu einer 
vergleichbaren Rechtsfolge geführt hat. Der Nachweis, auch über das Nichtvorliegen von 
Ausschlussgründen nach § 6e EU, kann wie folgt geführt werden: - durch die vom öffentlichen 
Auftraggeber direkt abrufbare Eintragung in die allgemein zugängliche Liste des Vereins für 
die Präqualifikation von Bauunternehmen e. V. (Präqualifikationsverzeichnis). Die im 
Präqualifikationsverzeichnis hinterlegten Angaben werden nicht ohne Begründung in Zweifel 
gezogen. Die Eintragung in ein gleichwertiges Verzeichnis anderer Mitgliedstaaten ist als 
Nachweis ebenso zugelassen. - eine Eigenerklärung des Bieters nach Formblatt 124 - als 
vorläufigen Nachweis auch eine Einheitliche Europäische Eigenerklärung (EEE).
Child labour and including other forms of trafficking in human beings: Entsprechend §6e EU 
VOB/A Der öffentliche Auftraggeber schließt ein Unternehmen zu jedem Zeitpunkt des 
Vergabeverfahrens von der Teilnahme aus, wenn er Kenntnis davon hat, dass eine Person, 
deren Verhalten nach Absatz 3 dem Unternehmen zuzurechnen ist, rechtskräftig verurteilt 
oder gegen das Unternehmen eine Geldbuße nach § 30 des Gesetzes über 
Ordnungswidrigkeiten rechtskräftig festgesetzt worden ist wegen einer Straftat nach: den §§ 
232, 232a Absatz 1 bis 5, den §§ 232b bis 233a StGB (Menschenhandel, Zwangsprostitution, 
Zwangsarbeit, Ausbeutung der Arbeitskraft, Ausbeutung unter Ausnutzung einer 
Freiheitsberaubung) Der Nachweis, auch über das Nichtvorliegen von Ausschlussgründen 
nach § 6e EU, kann wie folgt geführt werden: - durch die vom öffentlichen Auftraggeber direkt 
abrufbare Eintragung in die allgemein zugängliche Liste des Vereins für die Präqualifikation 
von Bauunternehmen e. V. (Präqualifikationsverzeichnis). Die im Präqualifikationsverzeichnis 
hinterlegten Angaben werden nicht ohne Begründung in Zweifel gezogen. Die Eintragung in 
ein gleichwertiges Verzeichnis anderer Mitgliedstaaten ist als Nachweis ebenso zugelassen. - 
eine Eigenerklärung des Bieters nach Formblatt 124 - als vorläufigen Nachweis auch eine 
Einheitliche Europäische Eigenerklärung (EEE).
Analogous situation like bankruptcy, insolvency or arrangement with creditors under national 
law: Entsprechend § 6e EU Abs. 6 Nr. 2 kann unter Berücksichtigung des Grundsatzes der 
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Verhältnismäßigkeit ein Unternehmen zu jedem Zeitpunkt des Vergabeverfahrens von der 
Teilnahme an einem Vergabeverfahren ausgeschlossen werden, wenn über das Vermögen 
des Unternehmens ein Insolvenzverfahren oder ein vergleichbares Verfahren beantragt oder 
eröffnet worden ist oder die Eröffnung eines solchen Verfahrens mangels Masse abgelehnt 
worden ist. Der Nachweis, auch über das Nichtvorliegen von Ausschlussgründen nach § 6e 
EU, kann wie folgt geführt werden: - durch die vom öffentlichen Auftraggeber direkt abrufbare 
Eintragung in die allgemein zugängliche Liste des Vereins für die Präqualifikation von 
Bauunternehmen e. V. (Präqualifikationsverzeichnis). Die im Präqualifikationsverzeichnis 
hinterlegten Angaben werden nicht ohne Begründung in Zweifel gezogen. Die Eintragung in 
ein gleichwertiges Verzeichnis anderer Mitgliedstaaten ist als Nachweis ebenso zugelassen. - 
eine Eigenerklärung des Bieters nach Formblatt 124 - als vorläufigen Nachweis auch eine 
Einheitliche Europäische Eigenerklärung (EEE).
Breaching of obligations set under purely national exclusion grounds: Die Bedingungen 
entsprechend Tariftreuegesetz des Landes Baden-Württemberg sind zu bestätigen.
Grave professional misconduct: Entsprechend § 6e EU Abs. 6 Nr. 3 kann unter 
Berücksichtigung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit ein Unternehmen zu jedem 
Zeitpunkt des Vergabeverfahrens von der Teilnahme an einem Vergabeverfahren 
ausgeschlossen werden, wenn das Unternehmen im Rahmen der beruflichen Tätigkeit 
nachweislich eine schwere Verfehlung begangen hat, durch die die Integrität des 
Unternehmens infrage gestellt wird; § 6e EU Absatz 3 ist entsprechend anzuwenden. Der 
Nachweis, auch über das Nichtvorliegen von Ausschlussgründen nach § 6e EU, kann wie folgt 
geführt werden: - durch die vom öffentlichen Auftraggeber direkt abrufbare Eintragung in die 
allgemein zugängliche Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e. V. 
(Präqualifikationsverzeichnis). Die im Präqualifikationsverzeichnis hinterlegten Angaben 
werden nicht ohne Begründung in Zweifel gezogen. Die Eintragung in ein gleichwertiges 
Verzeichnis anderer Mitgliedstaaten ist als Nachweis ebenso zugelassen. - eine 
Eigenerklärung des Bieters nach Formblatt 124 - als vorläufigen Nachweis auch eine 
Einheitliche Europäische Eigenerklärung (EEE).
Misrepresentation, withheld information, unable to provide required documents or obtained 
confidential information of this procedure: Entsprechend § 6e EU Abs. 6 Nr. 8 und Nr. 9 kann 
unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit ein Unternehmen zu jedem 
Zeitpunkt des Vergabeverfahrens von der Teilnahme an einem Vergabeverfahren 
ausgeschlossen werden, wenn das Unternehmen in Bezug auf Ausschlussgründe oder 
Eignungskriterien eine schwerwiegende Täuschung begangen, Auskünfte zurückgehalten hat 
oder nicht in der Lage ist, die erforderlichen Nachweise zu übermitteln oder das Unternehmen 
versucht hat, die Entscheidungsfindung des öffentlichen Auftraggebers in unzulässiger Weise 
zu beeinflussen, versucht hat, vertrauliche Informationen zu erhalten, durch die es unzulässige 
Vorteile beim Vergabeverfahren erlangen könnte, oder fahrlässig oder vorsätzlich irreführende 
Informationen übermittelt hat, die die Vergabeentscheidung des öffentlichen Auftraggebers 
erheblich beeinflussen könnten oder versucht hat, solche Informationen zu übermitteln. Der 
Nachweis, auch über das Nichtvorliegen von Ausschlussgründen nach § 6e EU, kann wie folgt 
geführt werden: - durch die vom öffentlichen Auftraggeber direkt abrufbare Eintragung in die 
allgemein zugängliche Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e. V. 
(Präqualifikationsverzeichnis). Die im Präqualifikationsverzeichnis hinterlegten Angaben 
werden nicht ohne Begründung in Zweifel gezogen. Die Eintragung in ein gleichwertiges 
Verzeichnis anderer Mitgliedstaaten ist als Nachweis ebenso zugelassen. - eine 
Eigenerklärung des Bieters nach Formblatt 124 - als vorläufigen Nachweis auch eine 
Einheitliche Europäische Eigenerklärung (EEE).
Breaching of obligations in the fields of labour law: Entsprechend § 6e EU Abs. 6 Nr. 1 kann 
unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit ein Unternehmen zu jedem 
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Zeitpunkt des Vergabeverfahrens von der Teilnahme an einem Vergabeverfahren 
ausgeschlossen werden, wenn das Unternehmen bei der Ausführung öffentlicher Aufträge 
nachweislich gegen geltende arbeitsrechtliche Verpflichtungen verstoßen hat. Der Nachweis, 
auch über das Nichtvorliegen von Ausschlussgründen nach § 6e EU, kann wie folgt geführt 
werden: - durch die vom öffentlichen Auftraggeber direkt abrufbare Eintragung in die allgemein 
zugängliche Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e. V. 
(Präqualifikationsverzeichnis). Die im Präqualifikationsverzeichnis hinterlegten Angaben 
werden nicht ohne Begründung in Zweifel gezogen. Die Eintragung in ein gleichwertiges 
Verzeichnis anderer Mitgliedstaaten ist als Nachweis ebenso zugelassen. - eine 
Eigenerklärung des Bieters nach Formblatt 124 - als vorläufigen Nachweis auch eine 
Einheitliche Europäische Eigenerklärung (EEE).
Breaching of obligations in the fields of social law: Entsprechend § 6e EU Abs. 6 Nr. 1 kann 
unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit ein Unternehmen zu jedem 
Zeitpunkt des Vergabeverfahrens von der Teilnahme an einem Vergabeverfahren 
ausgeschlossen werden, wenn das Unternehmen bei der Ausführung öffentlicher Aufträge 
nachweislich gegen geltende sozialrechtliche Verpflichtungen verstoßen hat. Der Nachweis, 
auch über das Nichtvorliegen von Ausschlussgründen nach § 6e EU, kann wie folgt geführt 
werden: - durch die vom öffentlichen Auftraggeber direkt abrufbare Eintragung in die allgemein 
zugängliche Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e. V. 
(Präqualifikationsverzeichnis). Die im Präqualifikationsverzeichnis hinterlegten Angaben 
werden nicht ohne Begründung in Zweifel gezogen. Die Eintragung in ein gleichwertiges 
Verzeichnis anderer Mitgliedstaaten ist als Nachweis ebenso zugelassen. - eine 
Eigenerklärung des Bieters nach Formblatt 124 - als vorläufigen Nachweis auch eine 
Einheitliche Europäische Eigenerklärung (EEE).
Breaching of obligations in the fields of environmental law: Entsprechend § 6e EU Abs. 6 Nr. 1 
kann unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit ein Unternehmen zu 
jedem Zeitpunkt des Vergabeverfahrens von der Teilnahme an einem Vergabeverfahren 
ausgeschlossen werden, wenn das Unternehmen bei der Ausführung öffentlicher Aufträge 
nachweislich gegen geltende umweltrechtliche Verpflichtungen verstoßen hat. Der Nachweis, 
auch über das Nichtvorliegen von Ausschlussgründen nach § 6e EU, kann wie folgt geführt 
werden: - durch die vom öffentlichen Auftraggeber direkt abrufbare Eintragung in die allgemein 
zugängliche Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e. V. 
(Präqualifikationsverzeichnis). Die im Präqualifikationsverzeichnis hinterlegten Angaben 
werden nicht ohne Begründung in Zweifel gezogen. Die Eintragung in ein gleichwertiges 
Verzeichnis anderer Mitgliedstaaten ist als Nachweis ebenso zugelassen. - eine 
Eigenerklärung des Bieters nach Formblatt 124 - als vorläufigen Nachweis auch eine 
Einheitliche Europäische Eigenerklärung (EEE).
Breaching obligation relating to payment of social security contributions: Entsprechend §6e EU 
VOB/A erfolgt ein Ausschluss, wenn - das Unternehmen seinen Verpflichtungen zur Zahlung 
von Beiträgen zur Sozialversicherung nicht nachgekommen ist und dies durch eine 
rechtskräftige Gerichts- oder bestandskräftige Verwaltungsentscheidung festgestellt wurde, 
oder - der öffentliche Auftraggeber auf sonstige geeignete Weise die Verletzung einer 
entsprechenden Verpflichtung nachweisen kann. Wenn das Unternehmen seinen 
Verpflichtungen dadurch nachgekommen ist, dass es die Zahlung vorgenommen oder sich zur 
Zahlung der Beiträge zur Sozialversicherung einschließlich Zinsen, Säumnis- und 
Strafzuschlägen verpflichtet hat, erfolgt kein Ausschluss. Der Nachweis, auch über das 
Nichtvorliegen von Ausschlussgründen nach § 6e EU, kann wie folgt geführt werden: - durch 
die vom öffentlichen Auftraggeber direkt abrufbare Eintragung in die allgemein zugängliche 
Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e. V. 
(Präqualifikationsverzeichnis). Die im Präqualifikationsverzeichnis hinterlegten Angaben 
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werden nicht ohne Begründung in Zweifel gezogen. Hinsichtlich der Zahlung der 
Sozialversicherungsbeiträge kann grundsätzlich eine zusätzliche Bescheinigung verlangt 
werden. Die Eintragung in ein gleichwertiges Verzeichnis anderer Mitgliedstaaten ist als 
Nachweis ebenso zugelassen. - eine Eigenerklärung des Bieters nach Formblatt 124 - als 
vorläufigen Nachweis auch eine Einheitliche Europäische Eigenerklärung (EEE).
Breaching obligation relating to payment of taxes: Entsprechend §6e EU VOB/A erfolgt ein 
Ausschluss, wenn - das Unternehmen seinen Verpflichtungen zur Zahlung von Steuern und 
Abgaben nicht nachgekommen ist und dies durch eine rechtskräftige Gerichts- oder 
bestandskräftige Verwaltungsentscheidung festgestellt wurde, oder - der öffentliche 
Auftraggeber auf sonstige geeignete Weise die Verletzung einer entsprechenden 
Verpflichtung nachweisen kann. Wenn das Unternehmen seinen Verpflichtungen dadurch 
nachgekommen ist, dass es die Zahlung vorgenommen oder sich zur Zahlung der Steuern 
und Abgaben einschließlich Zinsen, Säumnis- und Strafzuschlägen verpflichtet hat, erfolgt 
kein Ausschluss. Der Nachweis, auch über das Nichtvorliegen von Ausschlussgründen nach § 
6e EU, kann wie folgt geführt werden: - durch die vom öffentlichen Auftraggeber direkt 
abrufbare Eintragung in die allgemein zugängliche Liste des Vereins für die Präqualifikation 
von Bauunternehmen e. V. (Präqualifikationsverzeichnis). Die im Präqualifikationsverzeichnis 
hinterlegten Angaben werden nicht ohne Begründung in Zweifel gezogen. Hinsichtlich der 
Zahlung von Steuern und Abgaben kann grundsätzlich eine zusätzliche Bescheinigung 
verlangt werden. Die Eintragung in ein gleichwertiges Verzeichnis anderer Mitgliedstaaten ist 
als Nachweis ebenso zugelassen. - eine Eigenerklärung des Bieters nach Formblatt 124 - als 
vorläufigen Nachweis auch eine Einheitliche Europäische Eigenerklärung (EEE).
Agreements with other economic operators aimed at distorting competition: Entsprechend § 6e 
EU Abs. 6 Nr. 4 kann unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit ein 
Unternehmen zu jedem Zeitpunkt des Vergabeverfahrens von der Teilnahme an einem 
Vergabeverfahren ausgeschlossen werden, der öffentliche Auftraggeber über hinreichende 
Anhaltspunkte dafür verfügt, dass das Unternehmen mit anderen Unternehmen 
Vereinbarungen getroffen oder Verhaltensweisen aufeinander abgestimmt hat, die eine 
Verhinderung, Einschränkung oder Verfälschung des Wettbewerbs bezwecken oder bewirken. 
Der Nachweis, auch über das Nichtvorliegen von Ausschlussgründen nach § 6e EU, kann wie 
folgt geführt werden: - durch die vom öffentlichen Auftraggeber direkt abrufbare Eintragung in 
die allgemein zugängliche Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e. V. 
(Präqualifikationsverzeichnis). Die im Präqualifikationsverzeichnis hinterlegten Angaben 
werden nicht ohne Begründung in Zweifel gezogen. Die Eintragung in ein gleichwertiges 
Verzeichnis anderer Mitgliedstaaten ist als Nachweis ebenso zugelassen. - eine 
Eigenerklärung des Bieters nach Formblatt 124 - als vorläufigen Nachweis auch eine 
Einheitliche Europäische Eigenerklärung (EEE).
Direct or indirect involvement in the preparation of this procurement procedure: Entsprechend 
§ 6e EU Abs. 6 Nr. 6 kann unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit 
ein Unternehmen zu jedem Zeitpunkt des Vergabeverfahrens von der Teilnahme an einem 
Vergabeverfahren ausgeschlossen werden, wenn eine Wettbewerbsverzerrung daraus 
resultiert, dass das Unternehmen bereits in die Vorbereitung des Vergabeverfahrens 
einbezogen war, und diese Wettbewerbsverzerrung nicht durch andere, weniger 
einschneidende Maßnahmen beseitigt werden kann. Der Nachweis, auch über das 
Nichtvorliegen von Ausschlussgründen nach § 6e EU, kann wie folgt geführt werden: - durch 
die vom öffentlichen Auftraggeber direkt abrufbare Eintragung in die allgemein zugängliche 
Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e. V. 
(Präqualifikationsverzeichnis). Die im Präqualifikationsverzeichnis hinterlegten Angaben 
werden nicht ohne Begründung in Zweifel gezogen. Die Eintragung in ein gleichwertiges 
Verzeichnis anderer Mitgliedstaaten ist als Nachweis ebenso zugelassen. - eine 
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Eigenerklärung des Bieters nach Formblatt 124 - als vorläufigen Nachweis auch eine 
Einheitliche Europäische Eigenerklärung (EEE).
Insolvency: Entsprechend § 6e EU Abs. 6 Nr. 2 kann unter Berücksichtigung des Grundsatzes 
der Verhältnismäßigkeit ein Unternehmen zu jedem Zeitpunkt des Vergabeverfahrens von der 
Teilnahme an einem Vergabeverfahren ausgeschlossen werden, wenn das Unternehmen 
zahlungsunfähig ist. Der Nachweis, auch über das Nichtvorliegen von Ausschlussgründen 
nach § 6e EU, kann wie folgt geführt werden: - durch die vom öffentlichen Auftraggeber direkt 
abrufbare Eintragung in die allgemein zugängliche Liste des Vereins für die Präqualifikation 
von Bauunternehmen e. V. (Präqualifikationsverzeichnis). Die im Präqualifikationsverzeichnis 
hinterlegten Angaben werden nicht ohne Begründung in Zweifel gezogen. Die Eintragung in 
ein gleichwertiges Verzeichnis anderer Mitgliedstaaten ist als Nachweis ebenso zugelassen. - 
eine Eigenerklärung des Bieters nach Formblatt 124 - als vorläufigen Nachweis auch eine 
Einheitliche Europäische Eigenerklärung (EEE).

5. Lot

5.1.  Lot: LOT-0000
Title: Glasdach Metall
Description: Pfosten-Riegel-Aufsatzkonstruktion Holz-Alu, Größe ca. 8,46 x 8,02m 32x 
Festverglasungen, Größe ca. 1,25 x 1,26m 4x RWA-Anlage mit Antrieb, Größe ca. 1,26 x 1,26
m microperforierte Folie als Sonnenschutz
Internal identifier: 0

5.1.1.  Purpose
Main nature of the contract: Works
Main classification (cpv): 45214220 Secondary school construction work

5.1.2.  Place of performance
Town: Stuttgart, Albstr. 80
Postcode: 70597
Country subdivision (NUTS): Stuttgart, Stadtkreis (DE111)
Country: Germany

5.1.3.  Estimated duration
Start date: 12/04/2027
Duration end date: 10/05/2027

5.1.6.  General information
Reserved participation: 
Participation is not reserved.
Procurement Project not financed with EU Funds.
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): yes
This procurement is also suitable for small and medium-sized enterprises (SMEs): yes
Additional information: #Besonders auch geeignet für:selbst#

5.1.7.  Strategic procurement
Aim of strategic procurement: No strategic procurement

5.1.9.  Selection criteria
Sources of selection criteria: Notice
Criterion: Enrolment in a relevant professional register
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Description of selection criterion: Bieter mit Firmensitz in Deutschland haben bei 
zulassungspflichtigen Handwerken nach Anlage A HwO (Gesetz zur Ordnung des 
Handwerkes) die Eintragung in der Handwerksrolle nachzuweisen. Bei zulassungsfreien 
Handwerken oder handwerksähnlichen Gewerben kann alternativ zur Eintragung in die 
Handwerkerrolle auch eine Eintragung im Handelsregister vorgelegt werden. 
Staatsangehörige eines Herkunftsstaates, die im Inland keine gewerbliche Niederlassung 
unterhalten, haben die EU/EWR- Handwerk- Verordnung vom 18.März 2016 (BGBl. I S. 509) 
zu beachten. Für die hier ausgeschriebenen Leistungen sind Qualifikationen für folgende 
Handwerke nachzuweisen: Handwerkskarte als Dachdecker o.glw. Im Zweifelsfall entscheidet 
die Handwerkskammer Stuttgart über die Gleichwertigkeit. Darüberhinausgehende weitere 
auftragsbezogene Anforderungen des AG: keine

Criterion: References on specified works
Description of selection criterion: Angaben über die Ausführung von Leistungen in den letzten 
bis zu fünf abgeschlossenen Kalenderjahren, die mit der zu vergebenden Leistung 
vergleichbar sind, wobei für die wichtigsten Bauleistungen Bescheinigungen über die 
ordnungsgemäße Ausführung und das Ergebnis beizufügen sind. Es sind mindestens drei 
Referenznachweise mit mindestens folgenden Angaben vorzulegen: Ansprechpartner; Art der 
ausgeführten Leistung; Auftragssumme; Ausführungszeitraum; stichwortartige Benennung des 
mit eigenem Personal ausgeführten maßgeblichen Leistungsumfanges einschl. Angabe der 
ausgeführten Mengen; Zahl der hierfür eingesetzten Arbeitnehmer; stichwortartige 
Beschreibung der besonderen technischen und gerätespezifischen Anforderungen bzw. bei 
Komplettleistung Kurzbeschreibung der Baumaßnahme einschließlich eventueller 
Besonderheiten der Ausführung; Angabe zur Art der Baumaßnahme (Neubau, Umbau, 
Denkmal); Angabe zur vertraglichen B8indung (Hauptauftragnehmer, ARGE-Partner, 
Nachunternehmer); ggf. Angabe der Gewerke, die mit eigenem Leitungspersonal koordiniert 
wurden; Bestätigung des Auftraggebers über die vertragsgemäße Ausführung der Leistung - 
Angaben über die Zahl der in den letzten drei abgeschlossenen Kalenderjahren 
jahresdurchschnittlich beschäftigten Arbeitskräfte, gegliedert nach Lohngruppen mit gesondert 
ausgewiesenem technischen Leitungspersonal; - Erklärung, aus der hervorgeht, über welche 
Ausstattung, welche Geräte und welche technische Ausrüstung das Unternehmen für die 
Ausführung des Auftrags verfügt; - Angabe, welche Teile des Auftrags der Unternehmer unter 
Umständen als Unteraufträge zu vergeben beabsichtigt. In diesem Fall ist ein Nachweis 
vorzulegen, dass die erforderlichen Kapazitäten zur Verfügung stehen werden, indem 
beispielsweise die diesbezüglichen verpflichtenden Zusagen dieser Unternehmen vorgelegt 
werden. Der Nachweis kann wie folgt geführt werden: - durch die vom öffentlichen 
Auftraggeber direkt abrufbare Eintragung in die allgemein zugängliche Liste des Vereins für 
die Präqualifikation von Bauunternehmen e. V. (Präqualifikationsverzeichnis). Die Eintragung 
in ein gleichwertiges Verzeichnis anderer Mitgliedstaaten ist als Nachweis ebenso zugelassen. 
- eine Eigenerklärung des Bieters nach Formblatt 124 - als vorläufigen Nachweis auch eine 
Einheitliche Europäische Eigenerklärung (EEE). Möglicherweise geforderte Mindeststandards: 
keine Konkrete auf den Auftrag bezogene Eignungsnachweise oder Mindestanforderungen 
des AG: keine

Criterion: General yearly turnover
Description of selection criterion: Geforderte Nachweise zur wirtschaftlichen und finanziellen 
Leistungsfähigkeit Erklärung über den Umsatz des Unternehmens jeweils bezogen auf die 
letzten drei abgeschlossenen Geschäftsjahre, soweit er Bauleistungen und andere Leistungen 
betrifft, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind, unter Einschluss des Anteils 
bei gemeinsam mit anderen Unternehmen ausgeführten Aufträgen. Der Nachweis kann wie 
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folgt geführt werden: - durch die vom öffentlichen Auftraggeber direkt abrufbare Eintragung in 
die allgemein zugängliche Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e. V. 
(Präqualifikationsverzeichnis). Die Eintragung in ein gleichwertiges Verzeichnis anderer 
Mitgliedstaaten ist als Nachweis ebenso zugelassen. - eine Eigenerklärung des Bieters nach 
Formblatt 124 - als vorläufigen Nachweis auch eine Einheitliche Europäische Eigenerklärung 
(EEE). Möglicherweise geforderte Mindeststandards: keine Konkrete auf den Auftrag 
bezogene Eignungsnachweise oder Mindestanforderungen des AG: keine

5.1.11.  Procurement documents
Languages in which the procurement documents are officially available: German
Deadline for requesting additional information: 14/07/2026 10:30:00 (UTC+02:00) Eastern 
European Time, Central European Summer Time
Address of the procurement documents: https://www.meinauftrag.rib.de/public
/DetailsByPlatformIdAndTenderId/platformId/4/tenderId/40013
Ad hoc communication channel: 
Name: https://www.meinauftrag.rib.de
URL: https://www.meinauftrag.rib.de

5.1.12.  Terms of procurement
Terms of submission: 
Electronic submission: Required
Address for submission: https://www.meinauftrag.rib.de
Languages in which tenders or requests to participate may be submitted: German
Electronic catalogue: Not allowed
Advanced or qualified electronic signature or seal (as defined in Regulation (EU) No 910/2014) 
is required
Variants: Not allowed
Tenderers may submit more than one tender: Allowed
Description of the financial guarantee: Soweit die Auftragssumme mindestens 250.000 Euro 
ohne Umsatzsteuer beträgt, ist Sicherheit für die Vertragserfüllung in Höhe von fünf Prozent 
der Auftragssumme (inkl. Umsatzsteuer, ohne Nachträge) zu leisten. Die Sicherheit für 
Mängelansprüche beträgt drei Prozent der Summe der Abschlagszahlungen zum Zeitpunkt 
der Abnahme (vorläufige Abrechnungssumme).
Deadline for receipt of tenders: 21/07/2026 10:30:00 (UTC+02:00) Eastern European Time, 
Central European Summer Time
Duration during which the tender must remain valid: 62 Days
Information that can be supplemented after the submission deadline: 
At the discretion of the buyer, all missing tenderer-related documents may be submitted later.
Additional information: Unterlagen können nach den Bedingungen des § 16 a EU VOB/A 
nachgefordert werden.
Information about public opening: 
Opening date: 21/07/2026 10:30:00 (UTC+02:00) Eastern European Time, Central European 
Summer Time
Terms of contract: 
The execution of the contract must be performed within the framework of sheltered 
employment programmes: No
Electronic invoicing: Allowed
Electronic ordering will be used: yes
Electronic payment will be used: yes

https://www.meinauftrag.rib.de/public/DetailsByPlatformIdAndTenderId/platformId/4/tenderId/40013
https://www.meinauftrag.rib.de/public/DetailsByPlatformIdAndTenderId/platformId/4/tenderId/40013
https://www.meinauftrag.rib.de
https://www.meinauftrag.rib.de
https://www.meinauftrag.rib.de
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Legal form that must be taken by a group of tenderers that is awarded a contract: Gesellschaft 
bürgerlichen Rechts mit gesamtschuldnerischer Haftung. Es sind alle Mitglieder der 
Bietergemeinschaft anzugeben, eines davon ist als bevollmächtigter Vertreter zu benennen.
Financial arrangement: null

5.1.15.  Techniques
Framework agreement: 
No framework agreement
Information about the dynamic purchasing system: 
No dynamic purchase system

5.1.16.  Further information, mediation and review
Review organisation: Vergabekammer Baden-Württemberg
Organisation providing more information on the review procedures: Vergabekammer Baden-
Württemberg
Organisation receiving requests to participate: Vergabestelle Landeshauptstadt Stuttgart
Organisation processing tenders: Vergabestelle Landeshauptstadt Stuttgart

8. Organisations

8.1.  ORG-0001
Official name: Vergabestelle Landeshauptstadt Stuttgart
Registration number: t:4971121689746
Department: Dienstleistungszentrum Bauvertragswesen
Postal address: Hauptstätter Str. 66
Town: Stuttgart
Postcode: 70178
Country subdivision (NUTS): Stuttgart, Stadtkreis (DE111)
Country: Germany
Contact point: Dienstleistungszentrum Bauvertragswesen
Email: 65-8DLZBau@stuttgart.de
Telephone: 000
Roles of this organisation: 
Buyer
Organisation receiving requests to participate
Organisation processing tenders

8.1.  ORG-0002
Official name: Vergabekammer Baden-Württemberg
Registration number: t:7219268730
Postal address: Durlacher Str. 100
Town: Karlsruhe
Postcode: 76173
Country subdivision (NUTS): Karlsruhe, Stadtkreis (DE122)
Country: Germany
Contact point: Regierungspräsidium Karlsruhe
Email: vergabekammer@rpk.bwl.de
Telephone: +497219268730
Roles of this organisation: 
Review organisation
Organisation providing more information on the review procedures

mailto:65-8DLZBau@stuttgart.de
mailto:vergabekammer@rpk.bwl.de
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8.1.  ORG-0004
Official name: Beschaffungsstelle
Registration number: 0000
Department: Dienstleistungszentrum Bauvertragswesen
Postal address: Hauptstätter Str. 66
Town: Stuttgart
Postcode: 70178
Country subdivision (NUTS): Stuttgart, Stadtkreis (DE111)
Country: Germany
Contact point: Dienstleistungsstelle Bauvertragswesen
Email: 65-8DLZBau@stuttgart.de
Telephone: 000
Roles of this organisation: 
Procurement service provider

8.1.  ORG-0005
Official name: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des 
BMI)
Registration number: 0204:994-DOEVD-83
Town: Bonn
Postcode: 53119
Country subdivision (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Country: Germany
Email: noreply.esender_hub@bescha.bund.de
Telephone: +49228996100
Roles of this organisation: 
TED eSender

Notice information

Notice identifier/version: 2fc1588b-6d35-43a7-9d24-28e97c07fd03  -  01
Form type: Competition
Notice type: Contract or concession notice – standard regime
Notice subtype: 16
Notice dispatch date: 18/06/2026 14:39:00 (UTC+02:00) Eastern European Time, Central 
European Summer Time
Languages in which this notice is officially available: German
Notice publication number: 424510-2026
OJ S issue number: 117/2026
Publication date: 19/06/2026

mailto:65-8DLZBau@stuttgart.de
mailto:noreply.esender_hub@bescha.bund.de
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